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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1932

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Als Warnung im Sinne des § 1168 a ABGB kann auch die vom Unternehmer gegenüber dem Besteller gemachte

Bemerkung verstanden werden, daß das Werk möglicherweise mißlingen könne.
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